
Anlage 4: Kleiderordnung 
Unsere Schule versteht sich als Institution der Bildung. Alle Mitglieder der Schul-
gemeinschaft haben eine der Atmosphäre des Lernens und Lehrens angemessene, 
neutrale und wetterentsprechende Kleidung zu tragen. 
 
Bei Zuwiderhandeln wird dem betreffenden Schüler leihweise angemessene 
Kleidung zur Verfügung gestellt. Die Eltern werden sofort darüber in Kenntnis 
gesetzt. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Der Träger ist ok, aber mehr sieht 
man nicht von der Unterwäsche. 

Der Ausschni; verbirgt 
den Brustansatz. 

Hier sieht man keine Haut. 

Die Hose darf nicht kürzer 
sein als eine Handbreit von 
der Schri;grenze. 

Leggins sind ok, aber wir 
ziehen etwas drüber. 

Wir tragen Schuhe. 

Das Oberteil hat keine 
Texte oder Bilder zu 
folgenden Themen: 
Verfassungswidrigkeit, 
Sexismus, Rassismus, 
Drogen- oder 
Gewaltverherrlichung. 

Jogginghosen gehören 
in den Sportunterricht. 

Keine Mützen, Basecaps und 
Kapuzen im Schulhaus. 


